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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1975

Norm

DSt 1872 §18

Rechtssatz

Auch der Disziplinarrat ist an ein verurteilendes Erkenntnis eines Strafgerichtes und an dessen

Tatsachenfeststellungen gebunden und hat im Falle eines Schuldspruches bloß zu prüfen, ob das festgestellte

Vorgehen des betreffenden Rechtsanwalts ein Standesvergehen darstellt.
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